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STS De&enhausen e.V. 
Pos0ach 05 
72133 De&enhausen 
Tel.: 07157 / 63982 
Mail:  
vermietung@schaichtalschuetzen.de 
www.schaichtalschuetzen.de 
 
VOLKSBANK DETTENHAUSEN 
IBAN: DE 77 6006 9378 0057 3930 01 
BIC: GENODES 1DEH 

VEREINSMITGLIEDER 
MIETVERTRAG 

zwischen den Schaichtalschützen De3enhausen e.V. 

und 

 

Anlass: ______________________________________________________ 

Frau/Herr: ______________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________ 

Telefon: ______________________________________________________ 

E-Mail: ______________________________________________________ 

Für folgende MietkombinaGon vom ________________ bis ________________ 

 

§ Küche + Wirtscha. + Halle (bis 150 Personen)     90,00 € 

§ Küche + Wirtscha. (bis 45 Personen)      50,00 € 

§ Grillplatz + Wirtscha.        50,00 € 

§ Grillplatz             0,00 € 

§ Verbrauchskostenpauschale       35,70 € 

§ Fest-Equipment Kosten (Katalog)         _________€ 

 

Gesamtpreis:      _________€ 
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Pos0ach 05 
72133 De&enhausen 
Tel.: 07157 / 63982 
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vermietung@schaichtalschuetzen.de 
www.schaichtalschuetzen.de 
 
VOLKSBANK DETTENHAUSEN 
IBAN: DE 77 6006 9378 0057 3930 01 
BIC: GENODES 1DEH 

VEREINSMITGLIEDER 
MIETVERTRAG 

Schaichtalschützen De3enhausen e.V. 

 

Bei einer Stornierung sind folgende Gebühren fällig: 

§ bis 6 Wochen vor Anmietung  30% des Mietpreises 
§ bis 4 Wochen vor Anmietung  50% des Mietpreises 
§ bis 2 Wochen vor Anmietung  75% des Mietpreises 

Kleiner 2 Wochen ist der komple3e Mietpreis fällig (ohne Equipment-Katalog 
Preise und Verbrauchskostenpauschale). 

Bei Stellung eines AlternaGvmieters kann auf die Stornierungsgebühr verzichtet 
werden. 

Die Preise verstehen sich bei Selbstreinigung und Müllentsorgung 

Die beiliegende Haus- und Vermietungsordnung und der unterschriebene 
Equipment-Katalog sind Bestandteil des Mietvertrags. 

Die KAUTION beträgt 150 Euro und ist am Tag der Schlüsselübergabe  
IN BAR zu entrichten. 

 

 

Mieter/in _______________________Vermieter/in ______________________ 

 

 

KauGon erhalten am: ____________________ / _________________________ 

 

KauGon zurückbezahlt am: _________________ / ________________________ 

 

Datum/Unterschri/ Datum/Unterschri/ 

Datum Unterschri/ Vermieter 

Datum Unterschri/ Mieter 



 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN/VERMIETUNGSORDNUNG 
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1. GETRÄNKE 

Der Mieter verpflichtet sich nur Getränke des Schützenvereins auszuschenken. Ansonsten wird ein 
Kork-Entgelt von 5€ pro Flasche / Liter Getränk erhoben. Die Abrechnung der Getränke erfolgt im 
Anschluss separat per Rechnung.  

2. NUTZUNG KÜCHE 

Die Küche muss nach der Veranstaltung sauber gereinigt und eingeräumt übergeben werden. Ist eine 
Nachreinigung der Küche notwendig, insbesondere der Geschirrspülmaschinen, wird dies mit 100 € 
berechnet. 

Das Entsorgen von Speiseresten über das WC ist nicht gestaRet. 

Der Mieter haSet für alle beschädigten oder fehlenden Einrichtungsgegenstände, für die er dem 
Vermieter Ersatz oder Bezahlung leisten muss, wie zum Beispiel Besteck, Gläser etc. 

Die Benutzung aller Geräte wie z.B. Herd und Backofen, Spülmaschinen etc. in der Küche erfolgen auf 
eigene Gefahr. 

3. MIETRAUMAUFLAGEN 

Das Dekorieren der Räume bleibt hauptsächlich auf das Dekorieren der Tische beschränkt, das 
Antackern, Annageln und Ankleben von DekoraWonsgegenständen ist grundsätzlich untersagt. 

Das Betreten der Schießstände im Gebäude, der Schießbahnen im Freien und auch des Kellers sind 
untersagt. 

Es ist verboten, Tische, Stühle oder Inventar aus dem Vereinsheim mit nach draußen zu nehmen oder 
im Außenbereich abzustellen. 

Für Schäden am Gebäude und Inventar haSet der Mieter, ebenso für alle Sach- und Personenschäden, 
einschließlich etwaiger Folgeschäden, die durch ihn, seine Mitarbeiter, seine BeauSragten und sonsWge 
DriRe schuldhaS verursacht wurden. 

Die Schaichtalschützen DeRenhausen e.V. vermieten nur an volljährige Personen. Der Mieter darf nicht 
für andere Personen oder Gruppen anmieten beziehungsweise an diese weitervermieten. 

Das Einhalten der gesetzlichen Nachtruhe obliegt der Verantwortung des Mieters. 

Die Zufahrt zum Schützenhaus ist NUR ZUM BE- UND ENTLADEN gestaRet. Der Mieter hat dafür zu 
sorgen, dass die Besucher den öffentlichen Parkplatz am Tennisheim nutzen. 

4. HAUSRECHT 

Das Hausrecht auf der kompleRen Anlage und im Schützenhaus steht den Schaichtalschützen 
DeRenhausen e.V. sowie den von ihr BeauSragten zu. Den Anordnungen der BeauSragten der 
Schaichtalschützen DeRenhausen e.V. ist Folge zu leisten. 
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5. SICHERHEIT 

Im kompletten Gebäude herrscht AUSDRÜCKLICHES RAUCHVERBOT. 

Bei Schnee- und EisgläRe obliegt die Streupflicht dem Mieter. Er hat für einen sicheren Zugang zum 
Schützenhaus für sich und seine Gäste zu sorgen. Die Flure, Notausgänge, Feuerlöscher und Erste Hilfe 
Kästen dürfen nicht abgehängt verdeckt oder verstellt werden. 

6. REINIGUNG 

Die angemieteten Räume und Bereiche sind vom Mieter nach Veranstaltungsende zu säubern und in 
den vorherigen Zustand zu bringen. Die WirtschaS, Küche, Bar und ToileRen müssen sonntags bis 
spätestens 10:00 Uhr morgens gereinigt sein. 

Die Fußböden sind gefegt und feucht gewischt zu übergeben. Die Tische und Stühle in der Halle müssen 
abgebaut und aufgeräumt werden. In der WirtschaS müssen Tische und Stühle an die vorherigen 
PosiWonen gestellt werden. 

Der Außenbereich ist von ZigareRenkippen und Müll zu säubern. Der Mieter ist für die Müllentsorgung 
selbst verantwortlich. Anfallender Müll aller Art ist vom Mieter selbst zu entsorgen. Bei 
Zuwiderhandlung erheben wir einen Pauschalbetrag von 50€ pro Müllsack.  

Sollte die Reinigung nicht sorgfälWg ausgeführt worden sein, erfolgt eine Nachreinigung zulasten des 
Mieters und wird mit 30€ pro Stunde berechnet. Die Kosten werden von der KauWon einbehalten. 

Reinigungsgeräte wie Wischer, Eimer, Besen, Staubsauger und Putztücher stehen zur Verfügung. 
Geschirrtücher, Spüllappen, SpülmiRel und Mülltüten sind vom Mieter selbst mitzubringen. 

7. VERSCHIEDENES 

Jeder Mieter verpflichtet sich, dass für den Mietzeitraum überlassene Vereinseigentum pfleglich zu 
behandeln und bei Beschädigungen Schadenersatz zu leisten. 
 
Vor Verlassen des Schützenhauses ist darauf zu achten, dass alle Rollläden, Türen und Fenster 
innerhalb und außerhalb vorschriftsmäßig verschlossen sind und die Alarmanlage aktiviert wurde. 

8. SONSTIGE VEREINBARUNGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die im Vertrag angegebenen, personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden 
auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Die Datenschutzverordnung auf deren Grundlage die Daten verarbeitet 
werden finden Sie unter www.schaichtalschuetzen.de/datenschutz 


